
631.51
Verordnung  
über die Organisation des kantonalen Steueramtes
(Änderung vom 21. Mai 2014)

Der Regierungsrat beschliesst:

Die Verordnung über die Organisation des kantonalen Steuer-
amtes vom 17. Dezember 2008 wird wie folgt geändert:

Gliederung § 2.    Das Steueramt ist wie folgt gegliedert:
a. Bereich Finanzen mit den Dienstabteilungen Rechnungswesen und 

Controlling, Quellensteuer sowie Bundessteuer mit der Gruppe 
Bezugsdienste,

lit. b unverändert.
c. Bereich Logistik mit den Dienstabteilungen Logistik und Zent-

rale Aktenkanzlei sowie den Gruppen Strategische Projekte und 
IT Controlling,

lit. d und e unverändert.

b. Dienst-
abteilung  
Bundessteuer 

§ 7.    Die Dienstabteilung Bundessteuer erfüllt folgende Aufgaben:
lit. a und b unverändert.
lit. c wird aufgehoben.
lit. d und e werden zu lit. c und d.
e. Durchführung des Steuererklärungsverfahrens für juristische Per-

sonen, soweit diese Aufgabe vom Kanton wahrgenommen wird,
f. Meldung der Daten für den Ressourcenausgleich des NFA.
lit. g wird aufgehoben.

c. Gruppe  
Bezugsdienste

§ 7 a.    1 Die Gruppe Bezugsdienste erfüllt folgende Aufgaben:
a. Vertretung des Kantons in zugewiesenen Inkassoverfahren,
b. Durchführung von Sicherungsmassnahmen für die vom Kanton 

bezogenen Steuern,
c. Entscheid über Rekurse hinsichtlich des Bezugs der Staats- und 

Gemeindesteuern,
d. Durchführung des Erlassverfahrens hinsichtlich der direkten Bun-

dessteuer und der Nachsteuern und der Bussen wegen Steuer-
hinterziehung bei den Staats- und Gemeindesteuern,
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e. Vorbereitung des Entscheids über Rekurse hinsichtlich des Erlas-
ses von Staats- und Gemeindesteuern, sofern die Rekurse von 
Steuerpflichtigen erhoben worden sind.
2 Sie steht unter der Leitung der Chefin oder des Chefs der Dienst-

abteilung Bundessteuer.

d. Dienst-
abteilung  
Quellensteuer

§ 8.    Die Dienstabteilung Quellensteuer erfüllt folgende Aufgaben:
lit. a–d unverändert.
lit. e wird aufgehoben.

§ 9 wird aufgehoben.

d. Dienst-
abteilung  
Inventar-
kontrolle  
und Erbschafts-
steuer

§ 13.    Die Dienstabteilung Inventarkontrolle und Erbschaftssteuer
erfüllt folgende Aufgaben:
lit. a–h unverändert.
i. Ausarbeitung von Meldungen für die AHV-Kassen,
lit. i–k werden zu lit. j–l.

Bereich Logistik § 14.    Die Dienstabteilung Logisik erfüllt folgende Aufgaben:
lit. a unverändert.
lit. b wird aufgehoben.
lit. c wird zu lit. b.

b. Gruppe  
Strategische 
Projekte

§ 14 a.    Die Gruppe Strategische Projekte erfüllt folgende Auf-
gaben:
a. Führung des IT-Projektportfolios,
b. Führung der strategischen Projekte.

c. Gruppe  
IT Controlling 

§ 14 b.    Die Gruppe IT Controlling erfüllt folgende Aufgaben:
a. Rechnungsführung für den Fachbereich IT,
b. Controlling über die Einhaltung der Vorgaben des Budgets im

Fachbereich IT,
c. Vertragsmanagement für den Bereich Logistik.

Marginalie zu § 15:
d. Dienstabteilung Zentrale Aktenkanzlei

Bereich Recht § 16.    Die Dienstabteilung Recht erfüllt folgende Aufgaben:
lit. a–e unverändert.
f. Vertretung des Steueramtes in Aufsichtsbeschwerdeverfahren,
g. Entscheid über Gesuche um Akteneinsicht und Aktenherausgabe 

sowie Vorbereitung des Entscheids über die Entbindung vom Amts-
geheimnis,

a. Dienst-
abteilung 
Logistik

a. Dienst-
abteilung  
Recht
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h. Vorbereitung des Entscheids über Rekurse hinsichtlich der Aus-
stellung eines Steuerausweises bei einer Datensperrung,

i. Einreichung von Strafanzeigen, unter Vorbehalt von § 17 lit. c,
lit. f wird zu lit. j. 

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Der Staatsschreiber: 
Aeppli Husi

Inkrafttreten

Diese Änderung tritt am 1. Juni 2014 in Kraft (ABl 2014-06-06).
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